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Christentums In der Regei angsam erlafimt e, wenn INnan das Himmelsbrot
übersah und gleichsam verschmähte Vorzüglich mu f InNnan daraufhinarbeiten, daß die Oftkommunion unter den kalholischen Völkern wieder
auflebt. Dazu ordern quf das Vorbild der ersten risten, die Erlässe der
Kirchenversammlungen, das Ansehen der ater und der heiligen Männer
er Zeiten Wilie nämlıch der Leib, bedarf uch die eele oft ihrer Speise.Die es Lebensnahrung ber hbietet die hochheilige Eucharistie“.

„Darum mu INan die 1m Wege stehenden Vorurteile, die eeren
Befürchtungen vlieler, die bestechenden Scheingründe, die VON der eiligenKornmunjon zurückhalten, beseitigen. Eis handelt siıch eine ache, die
DON größtem Nutzen für das gläubige ist, die NSsSeTe Zei Von den unNn-
ruhigen 5orgen um die vergänglichen inge erlösen, den christlichen e1s
wecken un ebendig erhalten soll

Allerdings wird hier das ermunternde eispie. der besseren Standebesonders der 1/er nd die Regsamkeit des Klerus VON sroßer Bedeutungseln. Der Erlöser hat nämlich seinen Priestern as Amt übergeben, die
Geheimnisse seines Leijbes un Blutes vollziehen und Z spenden. S1e
können ıhm diese hohe hre NC besser entgelten, als dann, IDENN S1E sSıch
für die Verherrlichung der Eucharistie mit er Kraft einsetzen, den Wunschen
SeiINes heiligsten Herzens entgegenkommen und die Menschenseelen dem
Segensquell dieses großen Sakramentes Turch Wort und T ’alt Jjühren

Darum auf Zur eucharıstischen Aktion! Auf ZUr eucha-
rıstischen Frühaktion! ott 111 beides!

] Recht der
Von Franz 5EBöhm, St Gabriel, Mödling Wien.

(Schluß.)
Die Vertreter der naturrechtlichen JIheoriIie, W O-

nach alle obrigkeitliche Gewalt ihren nächsten WI1Ie ihren
etzten Ursprung 1n Gott findet, sind, W1Ie bereits AUS-
geiührt, eIN1g 1n der bedingungslosen Ablehnung jJeg-Llichen Rechtes der Kevolution. Denn daß die Untertanen
N1IC das Recht besitzen, eine Gewalt zurückzunehmen.,die S1e 1n keiner Weise verliehen aben, ist selbstver-
ständlich. Wie aber, 1a  — mıt Suarez annımmt, die
Staatsgewalt, die ZW ar ihren etzten Ursprung 1n ott
Hat ruhe zunächst 1n der Volksgemeinschaft und ehe
erst VOo Volke durch qusdrückliche Cder stillschwei-
gende Übertragung über au{tf den Herrscher? Wenn e1IN-
mal zwıschen olk und Herrscher eıINn derartiges Ver-
tragsverhältnis ANSCHOMUN WITd, ann ıst nıcht TeC
einzusehen, dieses Verhältnis VO Seiten des
einen der beiden Partner unautlöslich se1ın sollte: In der
Tat sınd die bedenklichen Folgerungen, denen eine
konsequente Anwendung der scholastischen Vertrags-theorie führen scheint, eın ernster Kınwand, den
NeUeTeEe Autoren diese Theorie erhehben. Cathrein
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(L, 483) weıst daraüf hin, daß e1INn ‘solchrer Vertra en
allgemeinen Vertragsbedingungen unterliegt. Zu lesen
Bedingungen ber gehört, daß,; wenn einer der Partner
sıch die wesentlichen Bedingungen des Vertrages
nıcht hält, auch der andere Partner nıcht mehr gebun-
den ist; eINZIH die Ehe macht eine Ausnahme
ihrer. besonderen Natur und Bedürfnisse. „Von Unauftf-
löslıchkeıit des Vertrages zwıschen Monarch und olk
annn ber keine Rede sSeIN. Denn daß beide durch CN-
se1ıt1ges Übereinkommen den Übertragungsvertrag Ww1e-
der aufheben können, ist unleugbar und wird uch
den Gegnern nıcht INn Abrede gestellt. Hieraus olg u
mıttelbar, daß das Volk 1ın seiner Gesamtheit dem MoO-
narchen die öffentliche Gewalt wıeder nehmen kann,
WECeNN dieselbe ZA11 Schaden der Gesamtheit schwer
mıßbraucht. Denn die Verwendung der Gewalt 1 In-
eresse der (zesamtheiıit un nicht des Privatwohls ist DE-
wW1ß eiıne wesentliche Bedingung des Übertragungsver-
Lrages. Wenn..also der König seinerseıts sıch diese
wesentliche Vertragsbestimmung nıcht hält und sich
nıcht bessern wall, ist uch das olk seinerseılts nıcht
mehr gebunden; ann die Gewalt, die dem Könige
verliehen, zurücknehmen und einen.. andern über-
Lragen. iese Folgerung ıst ber 1Ur die Sıcherheit der
Autori1ität revclutionäre Bestrebungen gewiß sehr
bedenklich.“ Derartige revolutionsireundliche Konse-
JUCNZEN werden VOILl den LECUEeTEN Vertretern der scho-
lastischen Theorie allerdings nıicht zugegeben. Früher
scheint diesbezüglich unter den Scholastikern nıcht 1M-
INer Klarheıt geherrscht haben Besonders 1m und

ahrhundert die Ansıchten sehr geteilt 1n der
Frage, oh das olk die dem Herrscher übertragene Ge-
alt zuruücknehmen könne. Selbst Lessius scheint eine
Zurücknahme der Gewalt nıcht ausgeschlossen en

Suarez eıne solche ANSENOINMNCK, ıst nicht mit voller
Sicherheit tfestzustellen In seiner „„Defensio fidel‘ spricht

sıch einma[l schr bestimmt jede Zurücknehm-
barkeıt der Gewalt uS. enn das olk seine Gewalt
einem König übertragen hat,; dann ist nicht mehr be-
rechtigt, siıch qauti diese Macht berufend ach Belieben
der otft ihm gutdünkt, seıne Freiheit zurückzuneh-
INe Denn WEeNN es. seine Gewalt dem König SC eben

ÖN1gund dieser S1€e angenommen hat, annn hat der
damıt auch das domıiınıum erworben. Mag Iso der König
durch Verleihung der durch Vertrag VO Volke dieses
deminıum In Besıtz SC haben, so steht dem
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Volke nicht mehr ZU, die königliche Gewält aufzuhebender sıch seine Freiheit zurückzunehmen. Wie eine Eıin-
zelperson, die qu{t ihre Freiheit verzichtend sich qals
Sklave. verkauft der verschenkt hat, sıch später nıcht
mehr beliebig VO  — dieser Unifreiheit befreien ann. Das
gleiche gılt VO  S einer moralischen Person der einer (Je-
meıinschaft, WCNN S1e sich einem Herrscher völlig ınmter-
worilen hat Sobald das olk seıne Gewalt einem KÖNigübertragen, hat sıch ihrer wirklich begeben; kannIso nıcht mehr gerechterweise den König sıchheben mıt Berufung auf eine Gewalt, die nicht mehr
besıtzt;: enn das ‚ waäare nicht berechtigte Anwendun
sondern vielmehr eine Anmaßung der Gewalt.“ JIT.
( An anderer Stelle desselben Werkes VI,
gesteht Suarez aqusdrücklich tür den all der Not der
Volksgemeinschaft das Recht Z die Gewalt dem Herr-
scher entziehen.: ‚„ Wenn der legitime Herrscher eın
tyrannisches Regiment führt und der Volksgemeinschafteın anderes ıttel ZUFTF Verteidigung bleıbt, als den KÖ-
nıg vertreiben der abzusetzen, ann kann die
Gemeinschafi durch öftfentlichen und gemeinsamen Be-
schluß der Bürger und des Adels den König absetzen,

<schon ul Grund des Naturrechtes, wonach dıe gewalt-
Samle Abwehr der (Jewalt gestattet ist;: dann aber auch,
weiıl dieser Fall, mıiıt Ruücksicht qu{f die notwendige
Selbsterhaltung der Gemeinschaft, 1n dem ursprünglichen
Vertrage ausgenommen . 1st, mıiıt dem das Volk seine Ge-
walt dem König übertragen hat.“

Tatsächlich 1indet sich 1m 16 Jahrhundert die Au{ti-
Tassung weıt verbreitet, sowohl unter en katholischen
WIe unier den protestantischen Gelehrten, daß die ber-
IS  n der Staatsgewalt auf den Herrscher ımmer eine
bedingte sel; unter der weni1gstens stillschweigenden Be-
dingung, daß der Herrscher gerecht regıert und seline (1e-
alt nıcht Z Schaden der Velksgemeinschaft mi1ß-
braucht. Verletzt diese Bedingung ıIn osrober W eıse,
annn könne das VOH\, wenigstens dıe anderen Miıttel
a  c  > ihm die Herrschergewalt entziehen, ihm NO-
tigenfalls den Krieg erklären und ihn vertreıben. Als
ber annn 1n der Zeıit der Aufklärung die Idee der Volks-
souveränıtät mehr und mehr den modernen, heidnıiıschen
Inhalt erhielt, vollzog sich innerhalb der katholischen
Gelehrtenwelt eine ziemlich allgemeıne Abkehr VON die-
SEN Anschauungen. Jedenfalls wurde S der Gefahr der
Mißdeutung und des Mißbrauchs der alten scholastı-
schen Lehre d radikalsten vorgebeugt. Kurz und schar{f
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klingt befeits as Urteil, dse der hl Alfons _Von L1g uoi‘i,
der Zeitgenosse der französischen Aufklärungsphilo-
sophen, über jene Ideen geschrıeben hat „Falsum est
OMN1INO, 1n communitate: subditorum quandam 6SSe A4aUC-
torıtatem super10orem el Princıpe independentem, ıta
ut, Casu TJUGC Princeps regnum gubernet, tota
Ceommunıtas EUM el ıta spohare possit, ” (Homo
apost. XILL, Das ist seitdem der Standpunkt der

Kein namhaftterkatholischen issenschaft geblieben.
Sozialethiker der Staatsrechtslehrer aßt sıch 1 katho-
ischen Lager iinden, der dem Volksganzen der irgend
einem eıl des Volkes e1In prinzipilelles Recht der Revo-

Wır lassenlution zugestände. dahingestellt, ob
Leo AIlLL. die Theorie einem Recht der Revolution
1n jedem Sınne verurteilen wollte, daß VO dieser
Verurteilung uch die scholastische Theorıe betroifen
ware, insofern S1E dem Volk das ec der Zurücknahme
der Gewalt 1ür estimmte Fälle zugesteht. (Vgl Kie{l,
Die Staatsphilosophie der katholischen Kirche, 104 f
Wır brauchen den ernsten orten des Papstes, beson-
ers In der Knzyklika „Immortale Dei‘, durchaus keine
Gewalt antun, WIT S1e U  E qauf die gegnerischen
Iheorien beziehen, die au{ Grund der absoluten Volks-
souveränıtät dem Volke eın unbeschränktes un VeI -
äaußerliches ec der Reveclution zuerkennen.

Wie A4UuS den bisherigen Ausiührungen hervor-
geht, hat die katholische Wissenschaflfit, veranlaßt durch
die Kntwicklung der materılalistischen Staatsauffassung
und deren unheilvolle politische W1€e soz71al@e Konsequen-
ZCH; ıhre eıgene Lehre schärfier tormuhiert und ab-

Ge enuber verschıedenen UnsicherheitenFENZT.:
Irüherer Jahr underte besteht heute 1m katholischen
„ager darüber volle Fkinmütigkeıit: eın prinzipielles Recht
der Revolution 1st unvereinbar aıt katholischer Staats-
auffassung, gleichvie] ob E aB! mıt der Mehrzahl der
Neueren die Staatsgewalt unmittelbar VOo ott herleitet
der s1e ‘mıt den Vertretern der scholastischen Theorıe
z88 die Vermittlung durch die
bunden betrachtet. ' V‘cl>llksgemeinsch‘aft ge-

ISO —— wırd INan dem entgegenhalten sSınd die
Untertanen jeder iıllLkür un Ungerechtigkeıt des grau-
samsten Despoten schutzlos ausgeliefert, sobald dieser

qut rechtmäßige W eise 1n den Besıiıtz der aC
ang ist? Ekine Schlußfolgerung, die den schäristenC!iderspruch CH müßte; und nıcht mıt Unrecht
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Tyrannische Bedrückung und despotische Gräusamkeithne Wıderstand eriragen, SEeiz entweder eıne UNgE-wöhnliche Kmpfindungslosigkeit und passıve Lammes-natur VOTAaUSs der ber einen außerordentlichen rad
VO JTugend, WI1eEe sıch immer 11UTL bei wenigen iindenwWIırd ber gegenüber diesem Einwand SEe1 zunächst Ver-wl1lıesen quf das Irüher (Jesagte ber die verfassungs-mäßigen Mittel und den passıven Widerstand das
Lyrannısche Regime. uch WEeNN alle diese Mıttel er101g-los bleiben, selbst annn sınd die Untertanen N1C recht-und wehrlas den Ungerechtigkeiten und Grausamkeiteneıner Despotenwillkür ausgeliefert. Was WIT OIn Boden/-der katholischen Staatsauffassung QUS unbedingt VelI-
nelınen MmMUSssen, ıst das prinzıplelle Recht ur Revolution,
Z ewaltsamen Auflehnung die rechtmäßigeUObrig eıt Damit ıst ber keineswegs eın Ausnahmsrecht
verworien, das als Notrecht ZUE Geltung kommt 1m allder gerechten. Notwehr. Wır können uUunNns da qu{i dieAnalogie uSs dem priıvatrechtlichen Verhältnis VonMensch Z Mensch berufen. uch da kommt keinerPrivatperscen eın prinzipielles Recht zZu ber Leben,Integrität der Freiheit eines Miıtmenschen. In gerechterNotwehr indessen darf der Angegriffene unter bestimm-
ten Bedingungen, die WIT qals bekannt voraussetzen, em
Angreifer die Freiheit, die Integrität der Glieder, jaselbst das Leben nehmen: eın Notrecht, das sowochl omNaturrecht 1e VO
erkannt worden ist

jedem pc—sifiven KRecht ımmer
Mit der Frage, WIE weiıt eın solches N otré cht 1m

Verhältnis der Untertanen Obrigkeit anzuerkennen
ıst, betreten WIT eın he1iß umstriıttenes Gebiet. Als uUunNn-
zweılelhaft hat imMmmer gegolten, daß den einzelnen Unter-tanen uch gegenüber den Machthabern, einschließlich
des abersten Herrschers 1mM Staate, be]l persönlichen ADR-
grifien das Recht der Notwehr zusteht, VWO die Lür eine
gerechte Notwehr geilorderten Voraussetzungen VeT:
wirklicht sSınd. „Aktuelle gewaltsame Angriffe des (7e-
waltträgers qu{i die Lebensgüter der einzelnen Bürgerdürfen VO diesen ach den rundsätzen ber die Crr-
lauhte Netwehr hne Zweiflel, Sel om Angegriffenenallein, sSEe1 aıt andern, zurückgewiesen werden, da
1er eın Vorrecht des FKürsten VOL andern 1n Fra
<ommen ann.  66 (Schindler, Moraltheal. ILL, 794) Was
so den einzelnen Untertanen zugestanden wırd : Ver-te1digung ihrer prıyaten Güter, ihres Lebens, jaeines materıellen Besitzes vo entsprechend bédgutén-
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dem Nerte wird das . Dacht V um mehr der ganzen
Volksgemeinschalit zuzugestehen se1ın VAÄBER Verteidigung
ihrer höchsten. Güter, ZUEF Rettung des Gemeinwohls?
Man wendet vielleicht e1ın die Dorge 1Ur das (1emeiln-
chl ist nıcht Sache der Untertanen, sondern des
Hauptes der ((Emeinschatlt. Wenn aber das Oberhaupt
diese Sorge niıcht nur ın sröbster W eise vernachlässigt,
sondern durch eın ungerechtes un despotisches Regıme
selber das G((ememwohl in schwerster. Weise gefährdet
und schädigt? Das Gemeinwohl ıst doch nıcht irgend
eLwas, das hoch über der Menge in den Wolken chwebt
Das Gemeinwohl ıst das Wohl eben dieser Gemeinschait
und umfaßt eine Summe VOIL (ütern un Rechten, die
dieser Volksgemeinschaft teıls VO Natur auUs, teıls durch
die gegebene Staatsverfassung zukemmen. Wer diese
Güter un Rechte em Volke ungerechterweise rauben
will, ıst eın ungerechter Angreıfer, uch wenn sich
OÖberhaupt des Staates nennt. Gegenüber dem ungerech-
ten Angreiıfer aber T das natürliche Recht der Not-
wehr 1n Krafit Allerdings A{° unter ganz bestimmten
Bedingungen, W1€e S1E mıt dem Besrı eines_ No’;rechtes
gegeben sind.

Gerechte Notwehr setzt einen Notstand VOTaUS, em
anders qls nıt Gewalt nicht abgeholfen werden kann,
einen ungerechten Angrilt, der auft andere V eise- nicht
abzuwehren ist. Wo immer eine andere Möglichkeit der
Abwehr gegeben 1St, dort tehlt die elementarste Vorbe-
dingung e]lıner gerechten Notwehr. Auf unsere Frage an-
gewendet: ers WEeNNnN alle verfassungsmäßhigen Mitte!
erschöpft sind oder deren Anwendung unmöglich g..
macht wird und uch die passıve Resistenz keinem
Krfolge führt oder mıt brutaler (zewalt sebrochen wird,
AAynnn 1ıst die Berechti ung eines aktıven Widerstandes
auf den Titel ders ten Notwehr hın gegehben. Dieses
Hecht der Notwehr zönnen WIT 1UFTLF dem Volke 1n selner
(zesamtheıt zugestehen, nıcht einzelnen Teilen der Volks-
gemeinschaft, geschweige ennn Privatpersonen. In An-
elegenheiten des Ööffentlichen Wohls steht eIN recht-

iıches Urteil nicht den Privatpersonen, sondern NUur der
Allgemeinheit W.o die Allgemeinheit nicht einNig ist
881 einer wichtigen und heiklen rage, da droht die
Gefahr eines Bürgerkrieges, der zume1lst verderblicher
Sein wıird qls die argste Tyrannel des Herrschers. Über-
dies WEeNN die Entscheidung ın dieser Frage, ob eın
aktıver Widerstand berechtigt ist, dem Gutdünken eInN-
_zel_r;er Teile_ der Volksge@éinschgft oder gar Privati
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personen übérlassén würde, annn wäre fauch der b‚esté
Herrscher nıcht mehr seines IThrones sicher. Wird es
doch im bestregierten Staate iımmer unzufriedene Ele-
mente geben, die auch. 1m idealen Herrscher einen
Iyrann sehen. geneigt sind. Ferner verlangt die
gerechte Notwehr, daß die (Grenzen einer wirklichen
Notwehr nıcht überschritten werden „Servato mode-
ramıne inculpatae tutelae”); darf Nn1C mehr. Gewalt
gebraucht werden, qals notwendig ist, den ungerech-
ten Angriff abzuwehren. Als letzte Bedingung Inu C-
ordert werden, daß aUus dem aktıyven Widerstand nicht
etwa srößere Übel TUr die Allgememnheit folgen, aqals mıt
dem schlechten Kegime es Herrschers verbunden sınd.
(Kurz un klar hat der bekannte Benediktiner Gredt
1n seinen „„Elementa Philosophiae”, 1L, 10395, diese
Lehre zusammengelalt: „Contra tyrannidem intolera-
hılem et1am resistentia actıva et violenta licıta eEsSsSe

potest. Sicut enım prıvata persona Jura SUu  U magni
momentiı cruente defendere potest contra in]ustum
A9STFESSOTFCHN, ıta et1am populus. At requiritur, a) ut 110
sit Ha via ad malum tollendum: b) ut resistentia 1O

prıvata auctoriıtate, sed Communi consılio0 adhıbeatur:;
determinare en1ım de publico negot1i0 ad prıvatam PECTI-

10 spectat; C) ut 110O adhibeatur mMaljor violen-
&3, QUaIMN ad defensionem necessarla est; ut ma]jora
mala hac violenta jurium deiensione 110 sequantur,
i1d quod facile obtinet propter perturbationes diuturnas
qUaeE violenta resistentia oriuntur.‘) So bestimmt WIT
eın prinzipielles Recht der Revolution verneiınen MmMUuSSen,
so entschieden müssen wir der Volksgemeinschaft das
Recht der Notwehr zugestehen, das heißt, das eCcC des
sewaltsamen, aktıyven Widerstandes, wo.dieser das letzte
Miıttel ist ZUr Rettung des (G(G(emeinwohls un die obigen
Bedingungen ‚ eines wirklichen Notrechtes verwirklicht
sind. Mit Absicht. ist 1er das Wort Revolution ver-
miıeden worden. Abgesehen davon, daß der Ausdruck
KRevolution VO vornherein ungerechte Auflehnung
und FEmpörung erinnert, umiaßt dieser. Begrift uch

sıch einen weıteren SINn. Revolution bedeutet alle
Unternehmungen, die quf den Umsturz der bestehenden
Staatsordnung hinzielen; während WIT der Volksgemein-
schaft - nUuU jenen aktiven, WEeNnN uch gewaltsamen
Widerstand zugestehen können, der zweckdienlich un
ncetwendig ist, um ach den Grundsätzen einer gerechten
Notwehr dıe höchsten (zUıer der Gemeins?:haf t Zuschützen un ZUuU retten.y
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4S Wü1“dé ZU weiıt führen, : Wollten WIT die An-

ıchten uch NUr der bedeutenderen Theologen und
Staatsrechtslehrer ZULC rage der Netwehr egenüber der
Staatsgewalt verzeichnen. Die me1lsten eUeren legensıch übrigens eıne sechr weitgehende Reserve auf; S1€e
ufi diese Frage sprechen kommen; wohl teilweise 1n
dem Bewußtsein, daß gefährlicher Boden ISt, quft den
die Lrörterung dieser Fragen füuhrt und daß ihre Lehre
leicht der Mibdeutung und daraus jolgendem Mißbrauch
von Seıiten unverständiger der böswilliger Elemente
ausgesetzt se1ın könnte: teil weise vielleicht uch bestimmt
durch einselltıge Auslegung des schon erwähnten
Syllabus verurteıilten Satzes. Wir beschränken uUuns

Vertreter katholischerdarauf, ein1ıge hervorragende
Wiıssenschaft urz anzulühren. Von besonderem Inter-
eSsSe ıst TÜr u1Lls die Ansıcht des Thomas. W eiter oben
wurde bereılts seine Lehre über das Verhalten der Unter-
tanen gegenüber einem tyranniıschen Regime angeführt.So sehr Thomas das geduldige Ertragen einer ‚.nicht
allzu schliımmen Tyrannei“ anrät,; ann er - nicht
umhın, gegenüher einer maßlosen un unerträglichenTyrannei em olk das Recht Zu gewaltsamem Vorgehen

zuzugestehen. Allerdings spricht jener Stelle AaUS-
drücklich 1Ur VO einer Wahlmonarchie. ber WE
Ihemas dem Volke dieses Notrecht gegenüber dem C-
wählten Herrscher zugesteht selbst Tür den Fall, daß dıe
Untertanen sıch ZU ewiger Treue verpflichtet haben,
ist c5 schwer einzusehen, dasselbe Notrecht
gegenüber den KRechtsverhältnissen unter andern Staats-
Lormen, WI1Ie etitwa 1881 einer Erbmonarchie, geleugnetwerden müßte. 1e1 umstrıtten sınd mehrere Stellen
der Summa theologica des Aquinaten, Wır mussen un
darauf beschränken, die bekannteste dieser Stellen
zutühren I1 11 Z ad 3.) „HKegimen tyrannıcum
1LL0 est Justum, quıa 110 ordinatur ad benum Commune,

sed ad benum prıyvatum regent1s Et 1deo pertur-
batio hu]us reg1m1ın1s 11O11 habet ratıonem seditioni1s, 151
forte quando S1IC inordıinate perturbatur tyrannı regımen,
quod multitudo subjecta majus detrimentum patıtur eX
perturbatione Consequentı quam tyrannı regimıine.
Der klare Wortlaut dieser Stelle scheıint doch kaum eine
andere Deutung zuzulassen, als daß Ihomas den Unter-
tanen das Recht des aktıven Vorgehens gegen eın Lyran-
nisches Regime zugesteht, talls nıicht AUSs einem solchen
Vorgehen srößerer Schaden 1ür die Allgemeinheit
befürchten ıst aqals AUS dem schlechten Kegime des Herr-



E Böhrfi‚ Recht (ier —VI;iévollljl‘ti(')‘n.*  729  schers. -So weit wir s‘ehén, wird di'e Stelle von dén‘  meisten Autoren in diesem Sinne verstanden. So schreibt,  um nur einen der Neueren anzuführen, Mausbach  (Moraltheol. IL, 38): „Auf Grund des Naturrechtes  lehrten und lehren viele Theologen und Rechtsphilo-  sophen, daß die höchste Not des Volkes, die heillose  Zerrüttung des öffentlichen Wohles, nach Erschöpfung  aller gesetzlichen Mittel auch die Absetzung des Herr-  schers und die Änderung der Staatsverfassung sittlich  rechtfertigen kann  Andere wollen einen gewalt-  samen Widerstand gar nicht oder höchstens eine gewalt-  same Notwehr im KEinzelfalle zugeben.“ Für die erstere  Ansicht beruft sich Mausbach auf die oben angeführte  Stelle beim Hhl.  Thomas.  — Ähnlich, nur noch mit  größerer Entschiedenheit, urteilt Schindler (a.:a. Ö: II  /94): „Ebenso kann prinzipiell das Recht des Volkes als  Ganzes. zum _ aktiven Widerstande  bis  ‚.entsetzun  zur Gewalt-  der dem  E  und unter analcger Wahrung der. Grenzen  inzelnen erlaubten Notwehr nicht abgewiesen  werden, wenn ein Fürst offenkundig und dauernd in  maßloser und unerträglicher‘ Weise seine Macht zur  schweren Bedrohung der Lebensgüter aller oder vieler  mißbrauchen würde, sofern die durch die Verfassung  gebotenen Mittel der Abwehr keinen Erfolg haben und  der aktive Widerstand begründete Aussicht auf Erfolg  hat, ohne selbst größere Nachteile für die Gesamtheit  herbeizuführen (z. B. langdauernden blutigen Bürger-  krieg).““ — Kardinal Zigliara, unter den neueren Inter-  preten der thomistischen Philesophie einer der bekann-  testen, hat die Unterscheidung zwischen defensivem und  offensivem Widerstand gegen die Staatsgewalt einge-  führt. Während er .cffensiven Widerstand unter allen  Umständen verworfen wissen will, gibt er die Berech-  tigung eines defensiven Widerstandes zu, soweit es sich  um Abwehr aktueller Angriffe handelt. „In diesem Fall  gilt der Widerstand nicht der Autorität, sondern der  Gewalttätigkeit, nicht dem Recht, sondern dem Miß-  brauch des Rechtes, nicht dem Herrscher, sondern dem  ungerechten Angreifer  auf  das  eigene Rechtsgut.“  (Summa philos. III, 55.) Nach dem Vorgang des hl:  Thomas betent Zigliara, daß ein. solcher Widerstand  nicht Sache der einzelnen Untertanen sei, sondern der  Allgemeinheit, in diesem Falle der Gemeinden und  Provinzen. Schilling nennt zwar die Ansicht Zigliaras  „gewagt und mit der christlichen Tradition sowie den  offiz_ielleg Erklärungen kaum Yéreinbar“ (a; a 0. 133}),Böhm, ec der Revolü.tion. (29
schers. -So weiıt WI1r s‘ehén‘, wird die Stelle VO den
meıisten Autoren 1n diesem Sinne verstanden. SO schreıbt,

19888 einen der eueren anzuführen, Mausbach
(Moraltheol. ILL, 38) „Auf Grund des Naturrechtes
lehrten und Jlehren viele Theologen und Kechtsphilo-sophen, daß die höchste Not des Volkes, die heilloseZerrüttung es öffentlichen Wohles, ach Krschöpfungaller gesetzlichen Mittel uch die Absetzung des Herr-
schers und die Änderung der Staatsverfassung sittlich
rechtfertigen ann Andere wollen einen gewalt-samen. W1derstand R  Sar nıcht der höchstens eine gewalt-
INe Notwehr Ia Kinzelfalle zugeben.“ Für die erstere
Ansıcht beruft sıch Mausbach qauf die oben angeführteStelle eım TIThomas. AÄhnlich, ur noch mıiıt
größerer Entschiedenheit, urteilt Schindler (a IIL,/94) „E,benso annn prinzipiell das Recht des Volkes qals
Ganzes. Z aktiven Wiıderstande bıs
entsetzun

ZUF Gewalt-
der dem

und unter analcger Wahrung der Grenzen
inzelnen erl!aubten Notwehr nıicht abgewiesenwerden, WEeNnN eın KFürst ollenkundig und dauernd In

maßloser und unerträglicher‘ W eise seine Macht ZUuU
schweren Bedrohung der Lebensgüter aller der vielermiıßbrauchen würde, softfern die durch die Verfassunggebotenen Miıttel der Abwehr keinen Krfols haben und
der aktive Wiıderstand begründete Aussicht au{l Krfolghat, hne selbst größere Nachteile Lür die Gesamtheit
herbeizuführen (z langdauernden blutigen Bürger-krieg).” Kardinal /igliara, unter den LNEeCUETEN Inter-
preten der themistischen Philesophie einer der bekann-
testen, hat die Unterscheidung zwischen defensivem undolfensivem iderstand die Staatsgewalt eINTE-tührt Während er cfiiensiıven Widerstand unter allen
Umständen verworien Ww1issen wiull, gibt die Berech-
Ugung eINeESs defensiven Wiıderstandes Z soweit sich
um Abwehr aktueller Angrilffe handelt. „In diesem all
gilt der Widerstand nıcht der Autorität, sondern der
Gewalttätigkeit, nıcht dem Recht, sondern dem Miß-
brauch des Kechtes, nıcht dem Herrscher, sondern em
ungerechten Angreifer qauf das eigene Kechtsgut. “(Summa philos. 11L, 99.) ach dem Vorgang des h1
Thomas betcnt Ziglara, daß eın salcher Wiıderstand
nıcht Sache der einzelnen Untertanen sel, sondern der
Allgemeinheit, ın diesem Falle der Gemeinden. und
Provinzen. Schilling nenn ZWAaT die Ansıicht /Zigharas
„gewagt und mıt der christlichen Iradition SOWI1Ee den
offiz_ielleg Erklärungen kaum vereinbar ” (a V
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mu ber des weiteren iugeberi‘-: „Damit soll nicfit gesagtseın, -daß die Theorie talsch 1St, vielmehr nur daß, wer
sich in Theorie der Praxıis au{ diesen Standpunkt stellt,
sıch nıcht quft die christliche Tradıtion berufen kann,
daher die volle Verantwortung selbst zu übernehmen hat.
Daß eine VO besonnenen Männern hne Erschütterungdes (1meinwesens herbeigeführte Verfassungsänderung
angesichts heilloser Mibregierung serechtfertigt se1ın
könne, ist wohl nıcht bestreiten, 1Ur werden solche
Fälle sechr singulär sSeIN. Nochmals lassen WIrCathrein Worte kommen, der unlls schon bekannt .ıst
aqals entschiedener Gegner der scholastischen ber-
tragungstheorie W1e uch jeglicher Annahme eines
Kechtes der Revolution. Nachdem die ben skızzierte
Lehre Zigliaras angeführt, schreibht azu „Wir sehen
nıcht eın, W as INna diese AÄnsicht mit _ Grund eIN-
wenden könnte, woliern es sich LU den Wiıderstand
H8EeEHSEN aktuelle gewaltsame Angriffe handelt und derselbe
möglich ist, hne och größeres Unglück LÜr die Gesamt-
heit heraufzubeschwören. Wenn der einzelne Se1ln TLeben

einen olenbar ungerechten Angrıifi des Fürsten
verteidigen darf, sollte dieses Recht N1IC allen
zustehen Warum dürtiten S1€ sıch nıicht zum Zweck
wirksamerer Verteidigun miteinander vereinigen und
der ungerechten Gewalt Tyranpen Gex_;_valt n ?€H-setzen?“ (a 667 ©

Das ist die Antwort, die wır qauti die Frage ach dem
Recht der Revolution gegenüber der Jegıtimen - Staats-
gewalt VO Standpunkt der der Offenbarung Orlen-
tierten Wissenschaft A4AUS geben mussen. Eın Recht der
Revolution ıst grundsätzlich unier allen Umständen a h-
zulehnen. Gegenüber. der das (Gemeinwohl schädigenden
Kegiıerung eines schlechten (rewalthabers dürfen sich die
_{?11@€rtan_ef} aller verfassungsmäßigen Miıttel F Abwehr
bedienen, können, WEeNN nötig, selbst ZUu passıven WiI-
derstand, ZUT Verweigerung des Gehorsams übergehen.
Wo qlle diese Mittel der ihre Anwendung
möglich gemacht WIrd, da werden WITF, es sıch Un
die Rettun des Gemeinwohls, die Verteidigung der
höchsten (G(üter der Allgemeinheit handelt, der Volks
gemeinschaft das Recht des aktıven. Wiıderstandes
die ungerechten Übergriffe der Staatsgewalt zugestehen
InNUuSsen ach den rundsätzen der sgerechten Notwehr
Kine solche Notwehr hat nıchts gemen1n mıiıt Kevolution,
ebensowenig W1€e eine prıvate Notwehr unter den be-
; ;tim mten Vorausysflétzungen mıiıt dem: Verbrechen des
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- Moi_‘des _irgend etwas > ger“néih hat och SC sogleich
noch eines bemerkt: In den bisherigen Ausführungen
ist immer- HLE die ede gewesen VO einem Recht der

‚Notwehr. einem Recht des aktıven. Widerstandes
emmen schlechten Gewalthaber. Damit ıst nicht hne
weilers . gesagt, ass er Gebrauch dieses Notrechtes
immer rlaubht ist Rechtlich zulässig heißt durchaus
noch nıcht immer sittlich erlaubht. Über die rage der

werdenErlaubtheit des aktıven Widerstandes AIl
Schlusse’noch ein1ge Bemerkungen beizufügen SeIN. Wir
schließen diesen Abschnitt mıt einer Stelle aus der
Finzyklika, „Libertas‘“‘ Leos AL s sınd außerst VOTI-

sichtig abgew CHNe Worte, WIeEe 1a1l bel dem heiklen
Charakter des egenstandes nicht anders erwarten kann.
„Wo die Staatsgewalt die Untertanen bedrückt un AaUuS$S-

beutet, daß die Bürgerschafit unter ungerechter Gewalt
seufzt oder die Kirche ihrer gebührenden Freiheit be-
raubt wiırd, da ist es erlaubt, _eine andere Staats-
verfassung anzustreben, INn welcher Freiheit gewährt
wird uch ist keine Pflichtverletzung, lıeber
1ine Staatsverfassung 7U haben, welche durch Volksver-
tretung gemäßhigt ist, solange dabei die katholische Lehre
VO em Ursprun un der Anwendung der Staatsgewalt
gewahrt bleibt. Die Kırche verwirit keine jener VeI-
schiedenen Staatsiormen, solange 1E aus-sich geei1gne
SINd, das Gemeinwohl 7U besorgen; S1e verlangt aber,

daß die einzelnen Verfassungen, W1e€e ja uch die Na-
tur verlanst, hne Rechtsverletzung zustande kommen,
namentlich unter Wahrung der kirchlichen Rechte.“

Bisheran WAar immer u ede VO der Revolu-
t1o0n 1 engeren Sinne, worunter WITr die Empörung, .die
gewaltsame Auflehnung gegen die rechtmäßige Staats-
autorı1tät verstehen en Indessen wIrd der Begrift
allgemeın 1 weıteren Sinne angewendet, tür die gewalt-
same Auflehnung jede, uch die unrechtmäßige
Obrigkeit. uch dieser Frage MmMuUsSsSeN WIT och eine kurze
Untersuchung wıdmen. Wieder ist es5 heiß umkämpfiter
Boden, den WIT damıt betreten; he1ß umkämpit beson-

_ ders 1n einer Zeıt, 1n der uralte Reiche zertfallen und
neue Staatengebilde entstanden sind; einer Zeit, In der
Herrscher vertrieben und Dynastien gestürzt, eCUe (Ge-
walthaber, gekrönt der ungekrönt, deren Stelle g_

worden sind; einer Zeıit, In der Länder und Völker
wie die Figuren eınes Schachbrettes verschoben worden
sind Wie haben sich die Untertanen gegenüber den
neuen Verhältnissen einzustellen? Haben S1€ sich ohne-
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weıters mıt der Vollendéten Jatsache abzulinden, haben
S1€e die Gewalthaber anzuerkennen und ihnen (1e-
horsam zu eisten? Ist das Recht des Irüheren Herrschers
erloschen, nachdem AaUS seinem Besitz verdrängt,eZW abgesetzt worden, vielleicht uch unter dem Druck
der Verhältnisse quf die Ausübung der Herrscherrechte
oder au{ diese selbst Verzicht geleistet? Alles Fragen, dieweıt über die Kreise der zünitisen Wiıssenschafit hinaus
die (Greister beschäftigen und die Gemüter oit hıs
äaußersten CTrFeEHECN. Soweiıt die CNS gesteckten ‘ Grenzeneines Au{fsatzes zulassen, Se1 1er auft diese Fragen eIN-

Außer jeder Kontroverse ist ımmer gev?zesen; daß
eine gewaltsame Abwehr gegenüber em Usurpator be-
rechtigt ist, solange dieser sıch 1n CIu 1INvVaslon1s, iIm
Angriffsstadium belindet Dem rechtmäßigen HerrscherStTE das Recht ZU; selıne Untertanen ZUT? Verteidigungautfzurufen; die Untertanen ber haben dann nıicht 1U
das Recht, sondern uch die Pilicht, die rechtmäßigeAutorität den ungerechten Angriff verteidigen.Selbst für den- Fall. daß eINn ausdrücklicher AuftragVerteidigung nıcht 1st, haben die Untertanen
das Recht und qals Gemeinschaft selbst die Pflicht, die
Rechte des legıtimen Oberhauptes vertei1digen. Denn
das Haupt bildet mıt der Gesamtheit der Untertanen eıine
organische Einheit, einen moralischen Körper, dessen
einzelne Teile qauf einander angewiesen sınd und TÜr
einander einstehen InNusSsen W1€Ee die Glieder eINES Leibes.
Schon der heilige 1 homas rklärt, daß der Usurpatoreinem aäußeren Feinde des Staates gleichzustellen 1st,

den sıch der Staat verteidigen darf Ja, 1n seinem
5Sentenzenkommentar geht Thomas - ncch erheblich wel-
ter (in 2 dist 44 Q Z ort erklärt den Usurpatornıcht hbloß qals Kindringling, der keinerlel1 Recht auft dıe
Herrschaft und den Gehorsam der Bürger besitzt; SOIN-
ern geradezu qls Räuber, der den Bürgern die Freiheit
sgerau hat und dauernd vorenthält Wıe aber eın jederdas Recht hat, zurückzunehmen, W as iıhm ungerechter-welse geraubt worden ist, S dari uch das unterdrückte
Volk, ja jeder einzelne Bürger die geraubte Freiheit mıt
Gewalt zurücknehmen. och mehr! Wo der Rekurseıne höhere Instanz, die dem Freiheitsräuber den Prozeß
Z machen hätte, unmöglich 1st, da darf auch jeder Pri-
valte einen solchen Usurpator oten, hne daß 9a7zu
eine ausdrückheche Bevollmächtigung durch die Volks-
gemeinschaft erforderty würde („Quando alıquis domi-
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nıum sıbı per violentiam surripit nolehtibus subditis vel
et1am ad CONsensum coactıs el quando 110 est
ad super10rem, per YUUCIMN judicium de invasore possıt
Her]l, tunc quı ad lıberationem patrıae Lyrannum occıdıt,
qaudatur el praemıum accıpıt‘, (3 ad I Solche Deduk-
tionen mOögen un Modernen weitgehend erscheinen.
Wır mussen eben, 111 eine das praktische Leben berüh-
rende Lehre richtig würdigen, die geschichtlichen
Verhältnisse berücksichtigen, die aui die qumulierungeıner solchen Lehre immer ihren Einfluß ausüben.

Das Recht des bewafineten Eiintretens LUr den
legitimen Herrscher steht den Untertanen jedenfalls
lange Z qals dieser nıcht durch Absetzung, Vertreibung
der Abdankung aufgehört hat, seine Herrscherrechte
auszuüben. Sobald das geschehen und der Usurpator 1n
den tatsächlichen Besitz der Herrschergewalt gelangt ist,
besteht 1ür die Untertanen die Verbindlichkeıit; em
en Gewalthaber 11} allen erlaubten Dingen gehor-
chen, SOWelt das allgemeine Wohl erfiordert. Dasselbe

ıLt, WEeNnN eın Umsturz die bisherigen Verhältnisse 1m
aate geändert und eine Revolutionsregierung die Macht

ergriifen hat Immer wieder werden 1n solchen Fällen
sıttlich ernste Menschen In schwere Gewissenskonflikte
KOommen. Wir sıind nıcht die ersten, die solche Kontzilikte
miterleben mußten. Es WAar daher erwarten, daß dıie
Kirche, die Führerin und Wegweiserin ın den Fragen
des sıttlichen Lebens, ihre Stimme erheben würde. Den
außeren Anlaß azu gaben die Verhältnisse 1n jenem
Lande, VO dem die revolutionäre Welle der etzten
anderthalb Jahrhunderte aUS  aNngCH, 1n Frankreich.
ort hielt siıch unter den Katholiken eine starke konser-
vatıve Richtung, die es nıcht NnUu ablehnte, die republi-
kanısche Staatsiorm anzuerkennen, sondern die SicCch
unter den geänderten Verhältnissen auch völlıg ahseıts
stellte vom politischen Leben, sehr ZU Schaden der
n Sache Wieder ist Leo AILL., der ıIn seinen zweı
berühmt gewordenen Schreiben, ‚Au miılieu: VOoInNn

Februar 189902 die Bischöfe und Katholiken Frank-
reichs, un „Notre consolation“ Maı 18992 die
iIranzösıschen Kardinäle, bestimmte Riıchtlinien SE-
zeichnet hat vol D: 519 DE 641 f.) Kommt
auch diesen beıden Schreiben nıcht die Bedeutung q ll-
gemeıner Rundschreiben L enthalten S1e doch Iie
rektiven VO höchster Autorität Tür alle Katholiken, die
1n ähnlicher Lage und unter äahnlichen Verhältnissen ZUuU
leben CZWUNSCH sind WI1Ie die iranzösischen Katholiken.
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In dem efsteri Schraiben „Au miılieu“ macht der
Papst einıge grundsätzliche Ausführungen. „„W.as immer
für eine Kegierungsform bei einer estimmten Natıon
bestehen IMag, wird S1e doch nıemals qls SO end-
gültig ansehen können, daß S1E ımmer unverändert blei-
ben MuUu.  @; uch wenn das die Absicht jener

e..seın Inag, die S1e aniangs {festgelegt haben
trachten WITL die reıin menschlichen Gesellschaften, ist

eine In der Geschichte der Völker hundertmal be-
lesene Erfahrung, daß dıe Zeit, die srohe Umgestalterinaller irdiıschen Dinge, 1n deren politischen Kinrichtungentiefgreifende Veränderungen hervorrult. Zuweilen bleibt
L be1 gew1ssen Änderungen der bestehenden Re-
gierungsiorm; ber manchmal geht SIEeE SO weıt, daß S1Ee

die Stelle der Irüheren Form eine völlig eUue SEeiIZz
un nıcht einmal die Art und Weise verschent, WI1Ie dıehöchste Gewalt übertragen wird.“ Weiter beschäftigtsıch Leo mıiıt der Frage, WI1e solche politische . Verände-
rungsgen VOTI: sich gehen. „„die sıind zuweılen eine Folgeschwerer, 1Ur ZW oft selbst blutiger Krisen, durch
welche die bıisherigem Regierungen tatsächlich vernichtetwerden: annn trıtt Änarchie eın un die öffentliche Ord-
nun wird hıs auf. den Grund erschüttert. Daraus ergıibtsiıch TUr das Volk qls eine sozılale Notwendigkeit (necessitesoclale‘): muß unverzüglich TUr sich selhber SOTFSgCN.Wie sollte nicht das Recht, ja uch die Pflicht-haben,sıch schützen NL: einem Zustand, der bıs aufs
tieiste erschüttert, un den öffentlichen Frieden Z derehemaligen uhe und Ordnung wieder herzustellen? Ein
derartiger gesellschaftlicher Notstand rechtfertigt die
Auifstellung und Existenz Kegierüngen, _ welche
Form S1e immer annehmen. Denn unter den hier g...machten. Voraussetzungen sınd diese Keglerungenunbedingt geiordert durch die öffentliche Ordnung, da
eiıne öfltfentliche Ördnung hne eine Regierung einfach-hın unmöglich ist Daraus erg1ibt sich: be1 solchen Ereig-Nıssen beschränkt sıch alle Neuheit quf die politischeForm der staatlichen Gewalten der qauftf die Art nd
Weise ihrer Weiterleitung; dage berührt. sie keines-
WESS die Autorität 1n sıch betrac e diese ist ach W1€e
VOTL unveränderlich und verlangt ach WIE VOT Achtung.Denn 1ın ihrem innersten Wesen betrachtet - ist S1e he-
sründet und geiordert durch das Allgemeinwohl,; das qals
oberstes Ziel der staatlichen Gemeiminschaft ihren Ur-
SPrFrung verleiht (but supreme quı] donne SO origine laSOcCIl1ete humaine). Miıt andern Worten: die Stgätsgewalt
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als soiche ist unter jeder \yf;öfaiuss'étzuné und 1n jedemFall VONn Gott: denn e€es gıbt keine Gewalt auber VoOoNn
Gott“ (Röm 13 1) Sobald also diese KRegierungen,ın welchen sıch diese unwandelbare Gewalt verkörpert,konstituiert sınd, ist ihre Annahme nıcht nu erlaubt,sondern geboten, geboten nämlich durch die Notwendig-keit des Algemeınwohls, das S1e geschai‘fen hat underhält.“

Wır haben die uns 1ı1er intéressierenden Stellen
dieses Schreibens ıIn wörtlicher Übersetzung wieder-
gegeben, weıl ihnen eine besondere Bedeutung zukommt
bei der Lösung der Frage, die UuUnNns 1er beschäftigt. Das-
selbe gilt VO dem zweiten Schreiben Leos, ‚„Notre CON-
solation , das die entscheidenden dSätze des vorausgehen-den chreibens noch besonders unterstreicht „Die staat-
liche Gewalt ist In der Form, 1n der sS1e taktisch be-
ste anzunehmen un das hne Hintergedanken, mitjener vollkommenen staatsbürgerlichen JIreue, WIe S1E
den Christen gezlemt. Die Be ründung dafür ıst
diese, daß das Allgemeinwohl der emeinschaft jedemandern Interesse vorgeht; enn ist das schöpferischePrinzip (le princıpe createur), die erhaltende Grund-
kraft, der menschlichen Gemeinschaft Sobald qls9
1n einer Gemeinschaft eine Gewalt konstituiert ıst und
tatsächlich regiert, ist das Gemeinwohl diese Gewalt
gebunden un A4aUS diesem Grunde muß S1e ANSCHOININENwerden W1€ sıe 1st. Aus eben diesem Grunde und 1n die-
SC Sinne haben WITFr die Iranzösıschen Katholiken
die Mahnung gerichtet: nehmet die Republik A das
heißt die Gewalt, die hbe1 uch taktısch konstitulert ist
und besteht; achtet s1e, seid ıh untertan als der Stellver-
treterin der VO ott verliehenen Gewalt!““ Miıt em
göttlichen Ursprung der Staatsgewalt darf ma  > nıcht die
Art und W eise verwechseln, W1€e die Gewalt übertragen
wWırd: ebensowenig hat mit dem göttlichen Ursprung die
zufällige Form etwas tun, 1n welcher die Staatsgewalt
verkörpert ist der Sar die Person, die ihr Jräger TG
Darum 1ıst es kein Widerspruch die christliche
Staatsauffassung, WECNN INa  e die Veränderlichkeit dieser
HKHormen annimmt. Ja, ist N1IC einmal möglich, daß
menschliche Kinrichtungen, mögen S1e auch noch gut
se1n, für alle Zeiten lebenskräftig bleiben. „ANn die
Stelle bisher geltender Staatsformen sınd andere g-
treten, wolür Jahrhundert vielfache Beispiele bie-
tet Solche Veränderungen sind gew1ß nıcht immer VO

Apf ang gesetzmäßhig, S1€E zönnen es auch kaum sgir;.
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Trotzdem macfit dieses: Oberste Kriterium des Allgemein-
wohls un der öffentlichen uhe (le erıteriıum supreme
du 1en COIMNIMNUN et de la tranquillite publique) die An-
erkennung dieser Regierungen ZUTL Pflicht, die
siıch Stelle der irüheren, un ber taktısch nıcht
mehr exiıstierenden Kegierungen 1m wirklichen Besitz-stand befinden. So erscheinen dıe sewÖöhnlichen Normen
Tur die Weiıiterleitung der (G(Gewalt vorläufig aufgehoben,
ja kann der all eintreten,. daß S1E ım Laute der
Zeıt völlig abgeschafft werden. Wiıe immer es sich mıt
solchen außergewöhnlichen W andlungen ım Leben der
Völker verhalten INnag, deren Gesetze berechnen ott
allein. zukommt, während die Menschen AaUS ihren HKol-
e den echten Nutzen ziehen sollen, jedenfalls ordern
T}  hre und (1eWISsSen eine aufirıchtiSC Unterwerfung unter

1ese wird erfordertdie eingerichteten Keglerungen.
krafit jenes obersten, unbestreitbaren und unveräußer-
liıchen Kechtes, das da ist: die Rücksicht qau{i das ge-
meiınwohl H la taut 1O de droit souveraıln, 1N-
discutable, inalıenable, quı appgylle la ralson du bıen
soclale). ”

Beide Schreiben Leos enthalten die ernst betonte

werien un ihnen Gehorsam zu - leısten. Ahnlich lauten
Frorderung, sich den bestehenden Gewalten unter-
die Weisungen, die der Heilige Stuhl In allerjüngster
Zeit d die Katholiken Spaniens ergehen lıeß, als sich
die republikanische Regierung konstitmert hatte;: uch
diese W eisungen gıpfeln 1n der Forderung, sıch den tat-
sächlich bestehenden Gewalten unterwer{ien. Diese
Forderung ergıbt siıch notwend AaUS dem Prinzip des
Allgemeinwohls, daß eın ernster 19weiflel dagegen nıcht
erhoben werden kann. Es ist da nıcht anders qals
einen häufi gebrauchten Vergleich anzuführen wW1e€e
mıt einem chiff quti hoher dee, quf dem die Matrosen

den Kapitän gemeutert Uund ıhn abgesetzt en:
soll das Schift nıcht mıt Schuldigen WI1e€e Unschuldigenuntergehen, mussen dıe Schiffsleute den Anordnungendes Führers Folge leisten, oh U qauf dieseder jene Wpise In den Besitz der Macht gelangt ist

W enn eın Eroberer, eın Usurpator der eine
Kevolutionsregierung 1in den tatsächlichen Besitz der
Macht 1m Staate langt ıst, annn ist Pflicht des Vol-
kes, em ewalthaber In allen erlaubten Dingen
ZU gehorchen, SOWeıt das Allgemeinwohl das erfordert.
hber da erheht sıch auch solort die F_rage: Ist damıt der



MT737  Bq'fihä, 1Rc(j.lit)kd“er Ré(f()llllii(ili?  neue Machthaber zum rechtfiiäfiigen Herrscher geWOr-  den? Ist das Recht des legitimen Herrschers mit seiner  Absetzung oder Vertreibung oder allenfalls mit seiner  Verzichtleistung ohneweiters erloschen? Und wenn wir  j  beide Fragen verneinen müssen, wann kann überhaupt  das Recht eines abgesetzten Herrschers, einer vertriebe-  nen Dynastie erlöschen? Wann kann nach einer erfolg-  reichen Revolution, nach einer gewaltsamen Absetzung  oder Vertreibung des Herrschers den neuen Verhältnis-  sen ein rechtmäßiger Bestand, den neuen Gewaltträgern  eine rechtmäßige Gewalt zugeschrieben werden? — Es  gibt vielleicht kein Gebiet in der gesamten Staatsphilo-  sophie, das dunkler wäre, keines, das einen ähnlichen  Widerstreit der Meinungen aufzuweisen hätte, als. das  Gebiet, dem dieser Fragenkomplex entnommen ist, -  Zwei Extreme sind es, die wir a limine ablehnen  müssen. Der moderne Liberalismus mit seiner Lehre  von der absoluten Volkssouveränität wird folgerichtig  nur die Antwort geben: sobäld der neue Machthaber in  den ruhigen Besitz der Gewalt gelangt ist, besitzt er  durch . wenigstens stillschweigende Übertragung von  Seiten des souveränen Volkes auch. schon die recht-  mäßige Gewalt. Das ist nichts anderes als die berüch-  tigte Doktrin von der vollendeten Tatsache (fait ac-  compli), eine Doktrin, die zwar' bei großen und kleinen  Räubern hoch im Ansehen steht, die aber im übrigen  einen Hohn auf.jedes Recht bedeutet. Die Kirche hat  ihr Urteil darüber im S  yllabus ausgesprochen; prop. 59  (Denzinger.l759):‘ 3 JUS In- materjalı facto consislit, et  omnia hominum oflicia sunt nomen. inane, et omnia  humana fTfacta  Juris  vim  habent.“  Dann prop. 61  (Denzinger 1761): „Fortunäta facti injustitia nullum  jJuris sanctitati detrimentum affert.‘“ Im übrigen bedarf  es keiner ausführlichen Widerlegung dieser Lehre,. da  sie steht und fällt mit dem Grundprinzip des Libera-  lismus. Das gleiche gilt von dem „suflrage universel“  Napoleons, das ebenfalls auf dem Prinzip der absoluten  Volkssouveränität. beruht und zu  .  zulehnen ist.  ©  gleich mit diesem 'abf  Auf_der andern Seite steht ein extremer Konserva-  lismus und Legitimismus, der sich. einseitig auf das  Recht des legitimen Herrschers versteift, so_zwar, daß  die Rechte des Herrscherhauses (in einer Erbmonar-  chie) überhaupt nicht erlöschen können außer durch  gänzliches Aussterben der Dynastie oder durch völligen  Untergang. des regierten Vo‘l‘kes.‘ Nicht „einm‘al durch  _+Theol.-prakt, Quartalschrift“, IV. 1981,  }Böl‘im‚ Recht der Re\‘ro'lmi’(:)n.‘
11 Machihaben zuin x‘e(;11t1fxäfiige11 HerrSi:hcu SCWOL-den? Ist das KRecht des legitimen Herrschers mıt seineTt
Absetzung der Vertreibung oder allentalls aıt seiner
Verzichtleistung ohneweiters erloschen? Und N WIT
beide Fragen verneinen MUSSsSen, C kann überhauptas Recht eines abgesetzten Herrschers, einer vertriebe-
L1LEN Hynastie erlöschen? ALl kann ach einer erfolg-reichen Revolution, nach einer gewaltsamen Absetzungder Vertreibung es Herrschers den THHECUECN Verhältnis-
SC1H eın rechtmäßiger Bestand, den NEUEN Gewaltträgerneine rechtmäßige (zewalt zugeschrieben werden? Ks
sıbt vielleicht kein Gebiet 1n der gesamten Staatsphilo-sophie, .das . dunkler wäre, keines, das einen äahnlichen
Wıderstreit der Meinungen quizuwelsen hätte, qls das
Gebiet, dem dieser Fragenkomplex entnommen ist,

Zwei Extreme sind CS; die WAL iımıne ablehnen
MuUussen. Der moderne Liberalısmus miıt seiner Lehre

der abscluten Volkssouveränität wıird Iolgerichtig
LE die Antwort geben: sohbald der Machthaber 1n
den ruhigen Besitz der Gewalt gelangt 1st, besiıtzt C
durch wen1gstens stıllschweigende Übertragung VON
Seiten es Souveränen Volkes auech. schon cdie re  cht-
mäßige Gewalt. Das ist nıchts anderes qals die berüch-
iste Do  3881 VO der vollendeten Tatsache (faitCOmpli), eine Doktrin, dıe zwar_ beli srohen und kleinen
Käubern hoch 1m Ansehen steht, die aber 1m übrigeneinen ohn auf.jedes Recht bedeutet. Die Kirche hat
1Nr Urteil darüber 1mM yllabus ausgesprochen; pProp 590
(Denzinger: 1759): JUs In materah Tacto COonsistit, el
Oomn13. homimnmum oflıcla sunt. nomen inane, et omn1a
humana Lacta JUrI1S vim habent.“‘ Dann pPrOD 61
(Denzinger .„Fortunata tactı injustitia nullum
Jur1s sanchtıtatı detrimentum aftert.“ Im übrigen bedarf
es zeiner ausiührlichen Widerlegung dieser Lehre, . dasie. steht un Fällt mıt dem Grundprinzip es Libera-
lısmus. Nas gleiche gılt on dem „Ssullrage unıversel”
Napnoleons, das ebenfalls auf‘dem Prinzip der absoluten
Volkssouveränität beruht und ZU
zulehnen ıst gleich mit diesem ab-

337 der andern Seite Stehl ein extremer Konserva-
ismus und Legitimismus, der sıch einseitig ut das
Recht es legitimen. Herrschers versteilt, S ZWAL,; daß
die Rechte des Herrscherhauses (in einer Erbmonaär-chie) überhaupt nıcht erlöschen können qußer durch
gänzliches Aussterhben der Dynastie der durch völligenUntergang des eSIEFTEN Vél_kes. ‘ Nicht „einm‘al durch

‚7_‚Theol_.-pn_xk't. Quaxttiil'flchrift“l 1981.
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Voflkoinnieif ILEe1Ee Ve"1*zic'l_itleistung _des Herrsbhers . soil
das Recht der Dynastie erlöschen. Denn nach den stren-
OC Legitimisten kann eın Erbmonarch NUur ür SeINEC

„ Person qut die Herrscherrechte verzichten, nicht. aber
1L die SaANZEC Dynastie. Kin Verzicht der Dynastie wäre

_ höchstens denkbar durch einen gemeinsamen. Beschluß
qaHer Mitglieder - der Herrscherfamilie, soweıt S1e A
spruch auft die Herrschaft erheben könnten; nd auch
dann och ohiehe s zweilelhafit,. oh eın solcher Kol-
lektivverzicht auch 1ur dıe Nachkommen er Verzicht-
eiıstenden als rechtswirksam ZU gelten hahe W In I Ön-

Jischleder nicht Sanz unrecht geben,
eıner geistigen Verwandtschafit des starren Legitimitäts-
PFINZIDS mıt -absolutistischen Gedankengängen spricht
und darın die philosophische Formulierung der stım-

-mungsmäßbigen Reaktion sieht, welche die Vertreter des
aNncCcIen regıme. SELCH die. Iranzösısche Revolution. be-
seelte (Staatsgewalt und zath (GGewissen, S

Was der Legitimismus ‘Berechtigtes’ an SICh hat; _ ist
weiter cben bereits dargelegt w den. V der Legiti-
M1ıSMUS die LhedTtIie vollendeten ‚Tatsachen
qutis “schäriste bekämpit, dann werden WIF ıhm. gerne
beipflichten, dann findet GE gerade 1m Felsen der katho-
äaschen Wahrheit den stärksten. Rückhalt Ebenso 1n
seiner energischen Ablehnung des sullrage universel,
des i tebiszıts 1mM Sinne er absoluten Volkssouveräni-
tat uch geben wır den Legitimisten ZU, daß
durch den Ihronverzicht des abgesetzten. oder- ver-triebenen 5Souveräns dessen. Herrscherrechte kaum je
erlöschen werden; nıcht ZWAT deshalb, weil - der Herr-
scher nıcht verzichten könnte. Ob der Souverän in einer
Krbmonarchie ür die gesaämte Dynastie für - jetzt und1Ur dıe Zukunft rechtsgülltig verzichten. könne, lassenWT dahingestellt; 11Nan wırd Gründe dafür wW1ıe dagegennamhaft machen können. Unbezweilelt. bleibt, daß der

Y  a Herrscher Tür seıne Person uft die Herrscherrechteverzichten kann. Trotzdem wıird der Thronverzicht
unter sclIchen : Veraussetzungen zumeist rechtsungültig_ seın, weıl es da tast regelmäßig: ein erzwungener Akt_ seın wird. Im übrigen ıst der extreme Legitimismus ab-zulehnen als unvereinbar mıt einer vernünftigen staats-
rechtlichen. Auffassung. Sonst könnte kaum nochirgendwo. ede seın. von legitimer Staatsautorität und
geordneten Rechtsverhältnissen unter den Völkern.Man braucht -nur einmal die Karte Europas, wie siıe infr‚üheren S aht}hénc%erteri e ausgesehen, m i_t der heutigen
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kate 've1k‘g>lerich‚en und eC1IN 1111pai'téii$.c„hes Ge$éhich[s—
werk befragen, WIe sıch die zahlreichen nd Leigehen-
den Änderungen vollzogen haben Da wırd 1HNHan wohl
recht PE seın mussen naıt den Prädikaten „legıtim,
rechtmäßbig‘, 111 -SO häuliger dagegen VO Raub, Gewalt-

CHA Ttat und Ungerechtigkeit sprechen dürten.
der extireme Legitimismus eine Unverjährbarkeit: der
legitimen Hoheitsrechte behauptet, W: haben WIT dann
noch solche ursprünglich legıtime Rechte? In tast allen
Ländern SINd sich im Lauftfe er Jahrhunderte VeL-
schiedene Dynastien gefolgt, durchaus nıcht immer ul
einwandfreie W eise. Welche Dynastie ist heute die leg1-
Uiıme? Völker un Provinzen sınd ın erfolgreichen Raub-
kriegen VON ihrem Mutterland losgerissen und NO S1eH-reichen Räuberstaaten annektiert worden, XC 10; XC  —

100., V Jahren:; ıst heute rechtmäßiger yOU-
veran ber jene Völker und Provinzen? FEine heillose

“ Verwirrung der Rechtsverhältnisse innerhalhb der Staa-
mıinderen und nıcht zwıschen den verschiedenen

Staaten _WAare die K
N ODEG eInes eXtiremen  y Legitimis-

Die Vollendeie ; Tatsache einNnes Umsturzes, einer
sewaltsamen Absetzung oder Vertreibung des legıtımenHerrschers. kann ebensowen!] WIE eın ungerechter Er-
oherungskrieg oder C1n: miıt riolg gekrönter RaubzugcCie Grundlage abgeben Tür einen neuen Rechtszustand,
Iann ncech wen1ger die alten, wohlerworbenen: Rechte
des Jegitimen Sowuveräns WI1e miıt einem Wiındstoß ZALLL

Krlöschen . bringen. Darın muüssen WITr dem Legitimis-MUS vollkommen Recht geben. Nicht ber können WIT
iıhm weıter {olgen, wWenNn er jede Umgestaltung eines ın

“seinem Ursprung unrechtmäßigen /Zustandes 1n einen
_ rechtmäßigen ablehnt und durch eine starre Betonungdes Legitimitätsprinzips jedes politische Unrecht sgewis-sermaßen verewl1gt. Gewi1ß, „hundert Jahre Unrecht sınd
noch kein Jag Recht‘“ (Heffter) und e]ıne Rechtsver-

letzung. als solche kann nıımmMer eiIN NeuUe€eS Recht be-
gründen oder schaffen. ber eine: andere FTase iIsEe ob
der anfangs unrechtmäßige Zustand nıcht durch andere

LB  r Titel eine nachträgliche Sanktion empfangen könne,
wodurch nıcht das Unrecht . zum Recht erklärt.hm  Rec  en B@oh.üimi; .  739  Kai4‘té"ve—1>‘g>leich—en und _ ein unpaftéii$.ches Ge$éhi(:h[s-  werk befragen, wie sich die zahlreichen und tiefgehen- »«  den Änderungen vollzogen haben. Da wird man wohl  recht sparsanmı sein müssen mit den Prädikaten „legitim,  rechtmäßig‘, um .so häufiger dagegen von Raub, Gewalt-  Wenn nun  tat und Ungerechtigkeit sprechen dürfen.  der. extreme Legitimismus eine Unverjährbarkeit der  legitimen Hoheitsrechte behauptet, wo haben wir dann  noch solche ursprünglich legitime Rechte? In fast allen  Ländern sind sich  im Laufe .der Jahrhunderte ver-  schiedene Dynastien gefolgt, durchaus nicht immer auf  einwandfreie Weise. Welche Dynastie ist heute die legi-  time? Völker und Provinzen sind in erfolgreichen Raub-  kriegen von ihrem Mutterland losgerissen und von sieg-  reichen Räuberstaaten ‚annektiert worden, vor 10, vor  :100, vor 200 Jahren; wer ist heute rechtmäßiger Sou-  S  verän über jene Völker und Provinzen? KEine heillose  - Verwirrung der Rechtsverhältnisse innerhalb der Staa-  minder  ten und nicht  zwischen ‚ den verschiedenen  Staaten wäre die K  Mus.  S  onsequenz eines ex";1“(?lnen Legitimis-  18. Die VollendeféTatsache eines Umsturzes, einer  gewaltsamen Absetzung oder Vertreibung des legitimen  Herrschers, kann ebensoweni  wie ein ungerechter Er-  oherungskrieg oder ein mit  %  rfolg gekrönter Raubzug  die Grundlage abgeben für einen neuen Rechtszustand,  kann noch weniger die alten, wohlerworbenen: Rechte  des legitimen Souveräns wie mit einem Windstoß zum  Erlöschen. bringen. Darin müssen wir dem  Legitimis-  _ mus vollkommen Recht geben. Nicht aber können. wir  ihm weiter folgen, wen er jede Umgestaltung eines in   seinem Ursprung unrechtmäßigen Zustandes in einen  rechtmäßigen ablehnt und durch eine starre Betonung  _ des Legitimitätsprinzips jedes politische Unrecht gewis-  sermaßen verewigt. Gewiß, „hundert Jahre Unrecht sind  noch kein Tag Recht‘“ (Heffter) und ‚eine Rechtsver-  letzung. als solche kann nimmer ein neues Recht ‚be-  gründen oder schaffen. Aber eine andere Frage ist, ob  der anfangs unrechtmäßige Zustand nicht durch andere  — Titel ‚eine nachträgliche Sanktion. empfangen könne,  wodurch zwar nicht. das. Unrecht zum Recht erklärt,  _ wohl. aber ein durch Unrecht geschaffener Zustand für  "die Zukunft seine rechtliche Anerkennung erhält; ob es  nicht Titel gibt, durch welche zwar nicht das began-  gene Unrecht sankticniert,. wohl aber der durch Un-  recht geschgfiene rZustgmdflh’ach‘tl‘yägfig'il saniert werden  47*wohl aber ein durch Unrecht geschaffener Zustand LÜr

die Zukunft seiıne rechtliche Anerkennung erhält; obh es

nicht YTitel siht, durch welche zwar nıcht das began-
SCHNeE Unrecht sanktioniert,. wohl hber der durch Un:-

T9cht geschgfiene 'Zl1stqlid n‘achträglic'h s;_1ni_ert werden
47 *
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zönNnne. Solche Titel muß 65 geiaen. Sie 1éugnen hieße el
staatsrechtliches Chaos 1n Fermanenz erklären

Am wenigsten Schwierigkeiten Hiıetet cie Lösung
VOM Standpunkte der scholastischen Vertragstheorlte.
Eirhält der Herrscher. seine Gewalt Volke. dann
steht atutıch nıchts ım W ege, daß die anfangs unrecht-
mäbhige HBerrschalit eINES Usurpators durch ausdrück-
liıche der stillschweigende Zustimmung es Volkes ZAU

einer rechtmäßigen werde. ber ciese LÖSuUNg wird he-
kanntlıch - NC en meısten Neueren ım katholischen
Lager abgelehnt. So schreıht Theodor eyer (Die
Grundsätze der Sıttlichkeit und des Rechtes, 229)
„Gegen eine aul dem einen oder dem andern COC
schon zurecht bestehende Legitimıtät ıst eine spatere
willkürhche Berufung zgl en Willen:der Natıon durch
Volksabstimmung rechtlich nıcht zulässıg. Das hieße
entweder en natıonalen Wiıllen eigentlichen Quelle
der Gewalt erheben oder den JIräger der öffentlichen
(r1ewalt F einem hloßen Beamten - des mıt wesentlich
immanenter _ Ddouveränıtät bekleideten Volkes’ herabh-
drücken. Von solchen Volksabstimmungen oder Ple-
hıszıten seht seıt der „‚beireienden Ta VOIN 1789 hbe-
kanntliıch vıel die Rede. Des Geistes, - aus em Ss1e OC-
boren sınd, ist 1n diesem Auisatz schon wıederhaolt Pa
W_ähnpng elan Den Wert aber, der cIchen Plebisziten
WI1ıe überhaupt em sogenannten aligemeınen Wahlrecht

AN seıinen modernen Formen zukommt, wollen WwIr hier
nıcht weılter untersuchen.

FKür diıe Mehrzahl der katholischen Gelehrten,
die er scholastischen Theorie ablehnend gegenüher-
stehen, Dleiht dıe Schwierigkeit: quft ‚welchen Tıtel hin
kannn eine ursprünglich ılliegıtıme Herrschaft ZU einer
rechtmäßhigen werden? Manche haben 743 elıner Art Vei1-
jJährung ıhre Zuflucht nehmen wollen, indem S1€e Cdte
Grundsätze der privatrechtlichen Verjährung analog aul
das ‚ Öllentliche Recht übertrugen. Der Staatsrechtslehrer

DaVISNYy spricht einer Immemorijalverjährung und
will Cciese gelten Jassen, S Oit em unvordenklichen Be-
S17 der Macht Kein: anderer nachweisbarer Rechts-
anspruch entgegensteht. ucC Cathrein nennt eine
Art Krsitzung, wedurch eiIN Usurpator unter gewlssen
Voraussetzungen rechtmäßi er FKuürst werden könne,
daß die entgegenstehenden - nsprüche der Iirüheren leg1-
imen Dynastie erlöschen (11, 657); üg aber selher. bel,da auf einen oloßen W ortstreit hinauskomme, oh

INa I'l die_se 4 rwerbsa_rt der ff en_tlich'en_ Gewalt VerJäh-
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rung. ı b\eZ\\}. KErsitzung Ödéi' “sOnstwie lnennen Wollé;
möchte indessen en Ausdruck beibehalten, „weil: die
dargelegte KErwerbsart der Staatsgewalt mıt der gewÖhn-
lıchen Verjährun eıne SEWISSE außere Ähnlichkeit hat“”

4n Wirklic keıt ist diese außere Ähnlichkeit eine
entfernte, daß die meısten Neueren auch den amen

Verjährung hier abgelehnt WIssen wollen. „Die Wissen-
schaft hat dıe Anwendung der Verjährungstheorie au{
das Staatsrecht eiIner verniıchtenden Kritik unterzogen,
und ZW Al entschiedensten gerade die ausgesproche-
L1LEN (1e es Legilimitätsprinzıps. Weder das prıvat-
vechtliche Institut der Akquisitivverjährung (Usuka-S  H
plon), noch as der Kxstinktivverlährung (Klagever-
JjJährung) kannn Begründung der dem Erlöschen

iıtımer Herrscherrechte herangezogen werden. kinere  SOchen Übertragung privatrechtlicher Institute ul das
Staatsrecht liest die veraltete Auffassung der Legıtımıtät
91s eıner privatrechtlichen Befugn1s zugrunde, eine AHNI-
Lassung, welche gerade modernen Staatsrecht ent-
cschieden abgelehnt WILG (Kiefl, Die Staatsphilosophıe
der katholischen Kirche,. 154) uch WE1111 Jal eine
analoge Anwendung privatrechtlicher Grundsätze quft
das öffentliche Recht zugeben wollte 65 gilt durch-
4115 nicht be1 qllen als ausgemacht, daß die Legitimitäts-
Irage in das Gehiet des öftentlichen Rechtes Z weısen
sel kann doch ı881 der überwiegenden Mehrzahl
der mangels der wesentlichen Voraussetzungen
keine ede SEeIN. eliner Verjährung der Jegıtımen
Herrscherrechte. Vor allem wıird Tr die Verjährung
eine bona fides verlangt; der Besitzer muß schen beım
Antritt des Besitzes W1€@ auch In der SaNzZCh Folgezeit
sıch 1mM u  IX Glauben befinden, auch der berechtigte
Besitzer se1n. Davon annn aber, VO Ausnahmefällen
abgesehen, selhbstverständlich. keine ede seln, WO Jeg1-
time Herrscher durch Revolutionäre, durch A rON-
räuber ‚oder ländergierige Nachbarn ihrer Herrschait
beraubht worden sınd. Dazu ZOTAME: daß TALT abgesetzte
Herrscher  A keine Instanz existiert, VOL der s1e ihr Recht
im Klagewege geltend machen könnten, WIEe 6S V oraus-
setzung 1ıst für jeden, den eıne Verjährung be-
hauptet wird. Schließlich tehlt ]er jede Festsetzung
einer Verjährungsirist, W1€e sıe SoNnst Verjährung
eriordert wIrd.

Trotzdem halten wir._dafür, daß 1n dieser Richtung
die Antwort quft dıe Fra S suchen ist 50 wen1g
einey1& eigentlichen Verjährung Jegitimer‘ Souverän1täts-
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vechte die ede sein känfi, SN dürfite doch mit fiec.ht‘ Zzu
SdSCh SEeIN: die Umwandlung eines In seinem Ursprung
unrechtmäßigen Zustandes der Staatsautorı1tät 1n einen
rechtmäßigen Zustand vollzieht sich auft einer äahnhlichen
Grundlage, wıe jene 1st, Qqu1 der das - Verjährungsrechtberuht. Diese Grundlage ist. die suprema Jex des Allge-
meın wohls. Hier SeI verwlesen aut die schr bestimmten
Worte LeOs HI 1n den chen angeführten Schreiben
SA miıheu“ und noch mehr „Notre consolation““. Leo
1ennt das Allgemeinwohl ZAdas schöpferische PrFinzip-,
‚„„die erhaltende Grundkrafit der menschlichen Gemein-
chatt‘ und die Rücksicht au{f das Allgemeinwohl Adas

unbestreitbare und.! unveräußerliche Recht“oberste.,
Diesem obersten Recht nuß folglich gegebenen{allsjedes och Jegıtime und altehrwürdige: Herrscher-
recht qals sekundäres Recht weichen. Das schöpferischePAIAZID des Allgemeinwohls ıst CS; em WIT die Umge-staltung eines 1n seinem Ursprung unrechtmäßigen Zu-standes zuschreiben MuUusSssen. Hier eben liegt auch eine
gEWI1SSE Analogie a1t privatrechtlicher Verjährung. Auch
da ist s ja keineswegs die Zeıt, die Verjährungsfrist alssolche; durch cdie der bısherige Rechtszustand geändertund der anfiangs unrechtmäßige Besitzer ZUuU einem
rechtmäßigen Besitzer WIrd; sondern ist das gleicheschöpferische Prinzip des Allgemeinwohls. „Die Zeit als
41 sich inhaltsleeres Nacheinander VeCrmag nichts, ıst
1in sıch unkräftig Zu  — Kechtschöpfung, eSs muß qals wahr-
haft rechtschöpferisches Prinzip eine qandere Macht und
ratıo, ehben die Rücksicht der öltentlichen Rechtssicher-heit hinzukommen, die durch die Anfechtbarkeit einesJangdauernden Irıedlichen Besitzverhältnisses schwer
beeinträchti
leder, A und  88) geschädigt We1‘den 7ONNtEe- -CTisch-

ohl ıst UNS der Haupteinwand bekannt, der
diese Ansicht erhoben WIrd. Wir sgeben ihn _ mıt en
Worten,. mıt denen V, Hammerstein S. sich die
Annahme Einer Verjährung wendet: ‚„ Würde die Rück-
sicht auf die öffentliche Sicherheit wirklich as JlegitimeRecht durch Verjährung ZAUITY Eirlöschen bringen,könnten WITr das Absurdum einer VerjJährung VoOonNn eINI-
Sch Tagen erleben: dann nämlich, N, etwa nach
einer verlorenen Schlacht, das G(G(emeinwohl .dem Für-sten die Pflicht auferlegte, se1in utes Recht nıcht weiter
ZU verlolgen“ (Kirche und Staat, 207) 7  Das eben ıst cdie
praktıisch wichtigste Frage: Wann wırd der eUue SSLan als- rechtnfäßi’g a11zuse'hen sein? _ Wann habep die
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IrüherenAA  MO DE A  er EL  V aan  o  cht der  S  huhmen Hohe1tsxechte als exloschen zugellen‘> 2  Selbstverständlich kann hier keine Rede sein von einer  genauen Fristbestimmung wie bei privatrechtlicher Ver-  es keine zivil-  jährung. Über dem Staatssouverän gibt  rechtliche . Autorität,  die _ eine  solche Frist fixieren  könnte. Die grundsätzliche Lösung aber ergibt sich un-  schwer aus den bisherigen Ausführungen. Müssen wir  mit- Leo_das Allgemeinwohl das schöpferische Prinzip,  die erhaltende Grundkraft der menschlichen Gemein-  schaft nennen und die Rücksicht auf das Allgemein-  wechl das oberste, unbestreitbare und ‘ unveräußerliche  Recht, dann haben wir im Allgemeinwohl auch das  oberste Regulativ aller Hoheitsrechte zu erblicken. Mit-  hin sobald, aber auch erst dann, wenn das Allgemein-  wohl das Erlöschen eines faktisch beseitigten: legitimen  Herrscherrechtes fordert, dann ist dieses als erloschen  zu betrachten. Das aber wird keineswegs sofort oder  „einige Tage“ nach einer verlorenen Schlacht, nach  einer erfolgreichen Revolution u. s. w. behauptet werden  können. Fast alle Theologen und Staatsrechtslehrer sind  darin eini  daß die legitimen Herrscherrechte des ver-  triebenen  Yı  errschers nur suspendiert sind und das so  lange, als noch eine vernünftige Aussicht besteht, daß  der frühere Herrscher in seine Rechte wieder einge-  selzt werden könne ohne schwere Gefährdung des All-  gemeinwohls. Das kann der Fall sein, wenn das Bewußt-  sein des geschehenen Unrechts noch lebhaft in aller  Krinnerung lebt, oder wenn der größere Teil des Volkes’  im Herzen noch zum {früheren Herrscher hält, oder  wenn die neuen Verhältnisse zum Schaden der Allge-  meinheit gereichen, die neuen Gewalthaber sich als un-  fähig erweisen, den Haß des’ Volkes durchv Ungerechtig- _  keit und -Despotie erregen u. dgl.  So haben wir im Prinzip die  Antwort auf die Frage _  nach dem Recht der Revolution gegenüber der un-  rechtmäßigen Obrigkeit. Solange das Recht des frühe-  ren, legitimen Herrschers nicht als erloschen und der  neue Gewalthaber nicht als rechtmäßig anzusehen ist,  so lange hat die bewaffnete Erhebung der Untertanen \  zugunsten der legitimen Autorität nichts gemein mit Re-  volutien. Ähnliches gilt unter der gleichen Voraussetzung  von sogenannten Gegenrevolutionen. Selbstverständlich  kann es nicht Sache einzelner Privater sein, solche Er-  hebungen einzuleiten und zu organisieren, sondern nur-  der rechtmäßigen Obrigkeit’ oder der von ihr bevoll-  g1ä‚chtigten Organe, NV‘ie' schvyier%g‚e‘ine‘ge1‘ech_t__(‘? Beq1*-—Hoheitsrechte ql  n erloschen zu . gelten?AA  MO DE A  er EL  V aan  o  cht der  S  huhmen Hohe1tsxechte als exloschen zugellen‘> 2  Selbstverständlich kann hier keine Rede sein von einer  genauen Fristbestimmung wie bei privatrechtlicher Ver-  es keine zivil-  jährung. Über dem Staatssouverän gibt  rechtliche . Autorität,  die _ eine  solche Frist fixieren  könnte. Die grundsätzliche Lösung aber ergibt sich un-  schwer aus den bisherigen Ausführungen. Müssen wir  mit- Leo_das Allgemeinwohl das schöpferische Prinzip,  die erhaltende Grundkraft der menschlichen Gemein-  schaft nennen und die Rücksicht auf das Allgemein-  wechl das oberste, unbestreitbare und ‘ unveräußerliche  Recht, dann haben wir im Allgemeinwohl auch das  oberste Regulativ aller Hoheitsrechte zu erblicken. Mit-  hin sobald, aber auch erst dann, wenn das Allgemein-  wohl das Erlöschen eines faktisch beseitigten: legitimen  Herrscherrechtes fordert, dann ist dieses als erloschen  zu betrachten. Das aber wird keineswegs sofort oder  „einige Tage“ nach einer verlorenen Schlacht, nach  einer erfolgreichen Revolution u. s. w. behauptet werden  können. Fast alle Theologen und Staatsrechtslehrer sind  darin eini  daß die legitimen Herrscherrechte des ver-  triebenen  Yı  errschers nur suspendiert sind und das so  lange, als noch eine vernünftige Aussicht besteht, daß  der frühere Herrscher in seine Rechte wieder einge-  selzt werden könne ohne schwere Gefährdung des All-  gemeinwohls. Das kann der Fall sein, wenn das Bewußt-  sein des geschehenen Unrechts noch lebhaft in aller  Krinnerung lebt, oder wenn der größere Teil des Volkes’  im Herzen noch zum {früheren Herrscher hält, oder  wenn die neuen Verhältnisse zum Schaden der Allge-  meinheit gereichen, die neuen Gewalthaber sich als un-  fähig erweisen, den Haß des’ Volkes durchv Ungerechtig- _  keit und -Despotie erregen u. dgl.  So haben wir im Prinzip die  Antwort auf die Frage _  nach dem Recht der Revolution gegenüber der un-  rechtmäßigen Obrigkeit. Solange das Recht des frühe-  ren, legitimen Herrschers nicht als erloschen und der  neue Gewalthaber nicht als rechtmäßig anzusehen ist,  so lange hat die bewaffnete Erhebung der Untertanen \  zugunsten der legitimen Autorität nichts gemein mit Re-  volutien. Ähnliches gilt unter der gleichen Voraussetzung  von sogenannten Gegenrevolutionen. Selbstverständlich  kann es nicht Sache einzelner Privater sein, solche Er-  hebungen einzuleiten und zu organisieren, sondern nur-  der rechtmäßigen Obrigkeit’ oder der von ihr bevoll-  g1ä‚chtigten Organe, NV‘ie' schvyier%g‚e‘ine‘ge1‘ech_t__(‘? Beq1*-—Selbstverständlich kann hier. zeine Rede sein von einer
genauen Fristbestimmung W1€e hel privatrechtlicher Ver-

keine ZIV1L-jährung. Über dem Staatssouverän gibt
vechtliche. Autorität, cie eine solche Frist i1xıeren
:önnte Die grundsätzliche Lösung aber ergibt‘ sich un-
schwer aus den bisherigen Ausführungen. Müssen W4r
mıt- Leo das A emeinwohl das schöpferische Prinzıp,
che erhaltende Grundkraft der menschlichen ((ememn-
schalit und- die Rücksicht uf das Allgemeın-
ch! das oberste, ‚unbestreitbare und : unveräußerliche
Äecht, dann haben WIT 1 Allgemeinwohl uch das
oberste Regulatıv aller Hoheitsrechte zu erblicken. Miıt-
hın sobald, aber uch erst dann, das Allgememm-
wohlr das Erlöschen eINESsS faktisch beseitigten  legıtımen
Herrscherrechtes ordert, dann ıst dieses als erloschen
P betrachten. Das ber wiıird keineswegs Sotort: oder
„CINIgeE Tage” ach einer verlorenen Schlacht, ach ı Pır M&
einer erfolgreichen Revolution S58 S, behauptet werden
können. FKast qlle Theologen und Staatsrechtslehrer sind
darın ein1 daß die legıtimen Herrscherrechte des VeI -

triel ITE errschers ur suspendiert sind und das SC
Janse: ql och eıne vernünitige Aussicht besteht, daß
der frühere Herrscher In seilne Rechte wieder eINgeE-
sel7zt werden könne hne schwere Gefährdung des All-
emeinwohls. Das kann der all se1ın, das Bewußt-
SEIN es geschehenen Unrechts. och lebhaft in aller
rinnerung Jebt, der wenn der größere eil des Volkes
L Herzen och Iruheren Herrscher hält, oder

cdıie neuen. Verhbältnisse Z Schaden der Allge-
mneinheit sereichen, die NEUECH Gewalthaber sich qls U1

1ähis erwelsen, den Haßb des Volkes durch Ungerechtig-
eıt und -Despotie erresen E

SO haben WIT 1m Prinzıp die Ar_1twof—t f auf die rage
nmach dem Recht der Revolution gegenüber der un-

rechtmäßigen Obrigkeit, Solange das Recht des frühe-
FCGIE le ıL ımen Herrschers nıcht als erloschen und. . der
NeUE zewalthaber nıcht qls rechtmäßig anzusehen ist,

lange hat diıe bewaffinete Krhebung der Untertanen
zugunsten der legitimen Autorität nıchts gememn mıt Re-
volutien. AÄAhnliches gilt unter der gleichen Voraussetzung
vVvon sogenannten Gegenrevolutionen. Selbstverständlich
kann s "nıcht Sache einzelner Privater se1n, solche KET=-
hebungen einzule1ten und Z Organısieren, sondern nur-
der rechtmäßigen Obrigkeit’ der der ıhr bevoll-
meyä‚chti gten Organe, ‘Nie ; schvyierig ‚e\in€ }gerecht3 Beur-



m{4 Recht der Revolution.m  744  {  } Heqlil der R'evblu'tigf‚n‘._  teilung dér;\;’efhältniése gewöhnli'ch _seixi Wi1‘d, ith Wa*us  allen bisherigen Ausführungen  genügend ersichtlich.  „Es kann unter Umständen der Fall eintreten, daß die  Pflichttreue der Untertanen eine offene und tätige Par-  teinahme gegen den Usurpator erheischt. Maßstab für  die sittliche Entscheidung in _einem solchen Zeitmoment  ist die besonnene Rücksichtnahme auf Aussichten eines  siegreichen KErfolges einerseits und die Erwägung .der  ‘prer und Gefahren andererseits, welche im Falle des  Gelingens sowohl wie des Mißlingens für den Staat odeı  für die Staatsangehörigen sich ergeben können. Die Er-  hebung eines Volkes zu diesem Zweck, unternommen  auf den Ruf der noch moralisch bestehenden legitimen  Autorität mag daher nach Maßgabe der äußeren Um-  stände immerhin niceht selten eine tollkühne,. das wahre  Staatswohl gefährdende und insofern objektiv verwerf{-  liche Handlung sein; aber auf eine Linie mit der Em-  Pörung gegen eine rechtmäßige Obrigkeit kann sie nicht  gestellt werden“‘ (Theodor Meyer S. J., a. a. O, 233).  20. War der Gegenstand unserer Untersuchung  zwar nur das Recht der Revolution, so sei am Schlusse  auch ein kurzes Wort beigefügt über die Erlaubtheit der  Revolution. Schon früher.wurde darauf hingewiesen, daß  nicht alles was rechtlich einwandfrei, auch. sittlich er-  laubt ist. Allerdings, wenn wir den Begriff Revelution  im eigentlichen Sinne fassen, dann ist kein Wort weiter  darüber zu verlieren. Denn ein Recht der Revolution  gibt es nicht, folglich kann auch ihre Erlaubtheit nie in  Frage kommen. Aber wir haben für gewisse Fälle dem  Volke das Recht zum gewaltsamen Widerstand gegen  die Staatsgewalt — zur Revolution im uneigentlichen  Sinne — zugestehen müssen, wo die Voraussetzungen  einer gerechten Notwehr gegeben sind. Dafür treten die  bedeutendsten Autoren ein. Aber dieselben Autoren sind  äußerst reserviert, wo sie auf die Erlaubtheit des ge-  waltsamen. Widerstandes zu. sprechen kemmen. Göp-  Jert, der schon als Anhänger der scholastischen  Über-  tragungstheorie weniger Schwierigkeit findet, ein Recht  des aktiven W iderstandes zuzugestehen, fährt dann aber  fort: „Praktisch dagegen muß man, namentlich in unse-  rer Zeit, den aktiven Widerstand als unerlaubt zurück-  weisen. Denn selten finden sich jene Bedingungen,  welche den aktiven Widerstand erlaubt machen. (Hier  führt er die uns schon bekannten Bedingungen an.)  Diese Bedingungen finden sich im konkreten Falle fast  nie. zusammen, in unserer Zeit bei dem Pa1‘teiengetl‘iebeteilung der Verhältnisse gewöhnlich sein wird, ıst >'clllS
allen bisherigen Ausführungen genügend ersichtlich.
„Es kannn unter Umständen der Fall eintreten, daß die
Ptilichttreue der Untertanen eine cltene und tätige Par-
teinahme O€ CI en Usurpator erheischt. Maßstab TUr
die sittliche ntscheidung IN einem solchen Zeitmoment
ISt die besonnene Rücksichtnahme quf Aussıchten eines
siegreichen Erfolges einerseıts und cdıe Lrwägung „derOpi er und Gefahren andererseıits, welche ım. Falle des
Gelingens sowoch| WI1IEe des Mißlingens Ir den Staat de1ı
Ir die Staatsangehörigen sıch ergeben können. Die Kr-
hebung eines Volkes ZU diesem Zweck, unternommen
qauf en uf der noch moralıisch bestehenden legitimenAutorität daher nach Maßgabe der außeren (Um-
stände immer 1ın nicht selten eine tollkühne.. das wahre
Staatswohl gelährdende und insotern objektiv verweri-
liche Handlung se1nN; aber auft eine Liınıe mıt der Kın-
porung eine rechtmäßige Obrigkeit kann S1€e nıcht
gestellt werden‘“ (Theodor Meyer J:3 . 233

2 War der Gegenstand unserer Untersuchung
ZNW ar as Recht der Kevolution, SEeI aln Schlusse
quch eın KUTrZes Wort beigefügt über dıe Erlaubtheit der
Kevolution. Schon iIrüher.wurde darauf hingewiesen, daß
nıcht alles S rechtlich einwandiIreti, auch siıttlich C] -
lauht iıst Allerdings, WEenNnn WITE en Begrifl Revelution
im eigentlichen Sinne Tassen, dann ıst kein Wort weıter
darüber ZUu verlieren. Denn eın Recht der Revolution
gibt CS BICHE Tolglich kann auch ihre Krlaubtheit nNn1e 1ın
Frage kommen. her WIr haben TUr geW1SSse Fälle dem
Volke das Recht ZUM gewaltsamen Wiıderstand
dıe Staatsgewalt Revolution 1m uneıgentlichenSinne zugestehen MUSSeEN, W.O die Voraussetzungeneiıner gerechten Notwehr gegeben SINd. Dafür treten diebedeutendsten Autoren ein. Aber dieselben Autoren sind
außerst reservıert, WO S1€e qauf dıie Erlaubtheit des OC-waltsamen Widerstandes Zu. Sprechen kemmen. GÖöp-tert, der schon als Anhänger der scholastischen Über-
tragungstheorie wen1ger Schwierigkeit imdet, eın Recht
des aktıven “/ iderstandes zuzugestehen, tährt dann ahbher
tort Praktisch dagegen muß INan, namentlıich 1n 11S5e-
EF  — Zeıt, den aktıven Widerstand qals unerlaubht ZUTÜCK-
welsen. Denn selten iinden siıch jene Bedingungen,welche den aktıven Wiıderstand erlauht machen. (Hiertührt die schon bekannten Bedingungen an.)Diese Bedingungen ınden siıch 1m konkreten Falle Yasi
n1ıe Zusammen, m EHAISCFEI Zeıt bel dem Parteiengetriebe
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ga nie“ (L “ 34) In der Har „jede Re\rohilion 1ıst eiInN
anl Staat gier Kaliserschnitt“‘‘ (Reichensperger). Und
1} ein NEUEFeEr Staxatsrechtsliehrer jede Revolution
einen gewaltsamen 1ß In das teine Lebensgewebe eINes
Volkes WI1e einen Schlaganfall im Leben eines Menschen
nenNNntT, mag das zunächst VO der Revolution 1im
eigentlichen Siıinne gelten, kaum wen] GT aber VON. jedengewaltsamen Frhebung CI die staatsgewalt, auch
WECNN das Recht der Notwe noch s klar zulage trıtt

Die Versuchung Jag nahe, Öölter uft konkrete Ver-
h altnısse hinzuweisen, die WITr innerhalb der etzten
anderthalb Dezennien selber miıterleht und VO  — HANSCIH
AU en sıch entwickeln sehen mußten.-Es ist absıchtlich
N1ıC ıt geschehen; bedurfte essen auch nıicht; denn die
Anwendung uft die konkreten Verhältnisse ergıbt sich
VO selber. Der SaNzZE Kattenkönig NVCIN Revolutionen hat

V O11 bestätigt, WAaSs Domdekan Dr Kiefl e1IN-
mal geschrieben: ‚„Die modernen Revolutionen sehennıemals ‚aUs einem Kampfe der Völker SCHCHN die
Fürsten sondern überall den Kämpfen einer 'he1m-
lıchen, illegitimen Autorität Cie organısch erwach-
sCNNe und deshalb gottigewollte, legiıtime Autorität.“ In
der 3E „seıt die Menschheit besteht und Geschichte g..schieht, vollziehen siıch die sröhten Revolutionen, ohne
daß 999 J1 ausendstel der Menschen daran teilnhnehmen,melstens ohne daß S1E S1E wünschen, 1ast immer
chne daß S1Ee EeLWAS davon haben, immer hne daß S1C
S1Ee verstehen:‘‘ (Lemaitre). JIrotzdem, die osroben e1id-
tragenden der Revolutionen sınd die Völker. AÄAuch ‚die
jJüngst „befreiten‘‘ Nationen scheinen nıcht em (1e-
schicke entgehen, em Cjefl an derselben Stelle AÄAuUS-
druck verleiht „‚Revolutionen stehen n]ıemals am An-
lange, sondern eis amn nde der sroben Glücksperio-den der Völker.“ arum bleiht heute und immer
aktuell die ungemein ernste Mahnung Pıus 1n seiner
Allokution vom. . 29. Oktober 1866 „„NOoOs quıidem une
denuo ul qlıas rebellionem SUMMODETE damnamus Le-
probamus CMNESQqUE fideles praesertim ecclesiasticos
VIrOs INONECMUS el ‚exhortamur, ut impla rebellionis
priınc1pla anımo abhorrreant, detestentur sublımi-orıbus potestatiıbus subdıti sınt ıllısque fideliter obediant1n omnıbus, Dei Jusque sgmctae Kcclesiae legıbusmınıme adversantur.‘


